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Ausschreibung 

Die Deutsche Stiftung für Recht und Informatik schreibt für das Jahr 
2010 den mit einer Geldgabe in Höhe von 2.000 € verbundenen 

DSRI-Wissenschaftspreis 

 
für eine herausragende Dissertation oder Habilitationsschrift auf 
dem Gebiet des Informationsrechts oder der Rechtsinformatik aus. 
 
Außerdem wird in gleicher Weise ein mit 500 € dotierter 

DSRI-Absolventenpreis 

 
für eine herausragende Diplom- oder Magisterarbeit, Bachelor- oder 
Master-Thesis oder sonstige Abschlussarbeit verliehen. 
 
Die Preise werden jährlich vergeben. Die nächste Preisverleihung 
erfolgt auf der DGRI-Jahrestagung im Oktober 2010. Einreichungs-
schluss ist der 11. Juni 2010 bei u. g. Anschrift. Die Vorschläge wer-
den von einer vom Stiftungsrat der DSRI eingesetzten Kommission 
bewertet. 
 
Die Bewerber/innen sollen von einer betreuenden Lehrperson vorge-
schlagen werden, die begründet, weshalb die eingereichte Arbeit ei-
ne besondere Exzellenz aufweist. Die Arbeit sollte nicht vor 2008 
abgeschlossen oder publiziert worden sein. Mit Annahme des Preises 
ist die Überlassung des gedruckten Werkes an die DSRI verbunden. 
Weitere Informationen zu den Förderpreisen unter www.dsri.de.  

Der satzungsmäßige Zweck der DSRI besteht in der Förderung der universitären und beruflichen Ausbildung 
von Juristen und Informatikern, die sich mit Fragen des Informationsrechts/der Rechtsinformatik befas-
sen. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch 
• die Förderung und/oder Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen, 
• die Förderung und Durchführung von Fortbildungsseminaren, 
• die Vergabe von Stipendien, Preisen, Beihilfen oder ähnlichen Zuwendungen, 
• die Mitwirkung an Aus- und Weiterbildungsangeboten von Hochschulen. 


